
Den in einem Privatbetrieb m it staatlicher K apital
beteiligung tätigen  Personen w ird für die Fortsetzung  
aller Bestrebungen nach völliger Sozialisierung des Be
triebes eine sehr wesentliche Aufgabe eingeräumt. Der 
FDGB soll durch seine hauptamtlichen Funktionäre und 
durch die in den Privatbetrieben vorhandenen Betriebs
gewerkschaftsleitungen (BGL) die Arbeiter ideologisch 
ausrichten und sie zum  W erkzeug der Sozialisierung 
eines solchen Betriebes machen.
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Das Bewußtsein, als A ngehöriger der A rbeiterklasse 
verantw ortlich zu sein fü r  den sozialistischen Aufbau 
und die S tärkung  der A rbeiter-und-Bauern-M acht, ha t 
die Kollegen in diesem P rivatbetrieb  noch einen Schritt 
w eitergeführt. Z ielstrebig arbeiten sie darauf hin, in  der 
Übergangsperiode vom K apitalism us zum Sozialismus 
die P roduktionsverhältnisse auch in ihrem  Betrieb zu 
verändern. Sie wollen M itbesitzer dieses Betriebes sein, 
dam it all ihre Fähigkeiten, ih r F leiß, ihre langjährige 
A rbeitserfahrung  m ehr als bisher dem sozialistischen 
S taa t nu tzbar werden und das V olkseigentum  m ehren 
helfen.

Quelle: „T ribüne“, Nr. 53/1958.

Einführung von Konimissionsverträgen 
für Handelsbetriebe

Wie sich die Staatsorgane in der privaten Industrie 
durch staatliche Kapitalbeteiligung eine unauflösbare 
Kontrollfunktion im  Unternehmen verschaffen, so ver
suchen sie in den Handelsbetrieben m it Hilfe der so
genannten Kom m issionsverträge zum  gleichen Einfluß 
zu gelangen. In der sowjetzonalen Propaganda wurde 
behauptet, diese Vertragsabschlüsse entsprächen einem 
nachdrücklichen Wunsch oder Bedürfnis des privaten  
Handels, und der S taat komme nur diesem Bedürfnis 
nach, wenn er dem privaten Einzelhandel ein Kom m is
sionsverhältnis zum  staatlichen Großhandel gesta ttet.
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Aus einem Sonderdruck der sowjetzonalen Industrie- 
und H andelskam m er über K om m issionsverträge 
des privaten  Einzelhandels m it staatlichem  G roß
handel:

A uf der 3. P arteikonferenz nahm  das Zentralkom itee 
der Sozialistischen E inheitspartei Deutschlands zu den 
F ragen  des M ittelstandes und dam it auch zur P erspek
tive des privaten  Einzelhandels in  der D eutschen Demo
kratischen Republik wie folgt Stellung:

Aus den K reisen der privaten  E inzelhändler sind eben
falls W ünsche und Vorschläge geäußert worden. 
Zum Beispiel sprachen private E inzelhändler den 
W unsch aus, m ehr W aren staatlicher Betriebe oder 
staatlicher G roßhandelsorgane in ihren  Geschäften 
an die Bevölkerung zu verkaufen. E s w urde von die
sen E inzelhändlern der W unsch geäußert, solche 
W aren vom K onsum großhandel oder einer s ta a t

lichen Stelle in Kommission zu nehmen. W ir sind 
der Meinung, daß m an solche Vorschläge auspro
bieren sollte.

W eiter w urde ausgeführt:
W ir sind also der Meinung, daß es notwendig ist, 
gem einsam  m it den Angehörigen des M ittelstandes 
die W ege des Ü bergangs zum  Sozialismus zu suchen. 
Die Sozialistische E inheitsparte i Deutschlands h a t 
schon vor längerer Zeit k la r die Aufgabe gestellt, 
alles zu tun, um säm tliche B ürger der Republik fü r 
den A ufbau des Sozialismus zu gewinnen und die 
E rziehung der kleinbürgerlichen Kreise fü r  den 
Sozialismus besonders zu beachten, und das wollen 
w ir konsequent w eiterführen.

*

Da der S taat selbst unmittelbar an diesen V ertragsver
hältnissen interessiert is t und dam it ein ausgesprochen 
politisches Ziel verfolgt, räum t er den Vertragspartnern  
nicht die Freiheit ein, den Inhalt der Verträge nach 
wirtschaftlichem  Erfordernis oder nach Belieben zu 
gestalten.

D O K U M E N T  275

Auszüge aus dem M ustervertrag  zwischen privatem  
Einzelhandel und staatlichem  G roßhandels
kontor (G H K ):

§ 1
(1) Das GHK übergibt dem V ertragspartner erstm alig
am  ..........  E rzeugnisse aus nachstehenden W aren
gruppen zum V erkauf an den Endverbraucher.
(2) Der V erkauf erfo lg t im  N am en des V ertrag sp a rt
ners fü r Rechnung des GHK. Die W are bleibt bis zur 
A brechnung E igentum  des GHK.

§ 2
Zur Sicherung der übergebenen W arenbestände h a t der 
V ertragspartner eine feste  Kaution in Höhe von 
33% Prozent des ihm übergebenen W arenw ertes durch 
H interlegung von Sparbüchern m it Sperrverm erk zu 
stellen.

§ 4
Der V ertragspartner verpflichtet sich, Kommissions
v erträge über andere W arengruppen nur m it den N ie
derlassungen der zuständigen Großhandelskontore ab
zuschließen.

§ 6
(1) Der V ertragspartner is t verpflichtet, bei der D urch
führung des Kommissionshandels die sich aus der Ver
w altung von Volkseigentum  ergebende erhöhte Sorg
faltspflicht wahrzunehmen.

§ 7
Der V ertragspartner is t fü r die M inderung und den 
V erlust der in seiner V erw ahrung befindlichen W aren 
verantw ortlich, es sei denn, daß M inderung und V erlust 
au f U m ständen beruhen, die er n icht zu vertreten  hat.

§ 8
(1) Der V ertragspartner verpflichtet sich m it Abschluß 
des Kom m issionsvertrages, keine E inkäufe fü r  eigene 
Rechnung m ehr vorzunehmen.
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